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Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte 
 
 

 
 
 
Datum: 04.05.2023 

 
 
 

A N T R A G 
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW  
an die Verbandsversammlung 

 
 
 
 
 
Vornahme der Wiederwahl des hauptamtlichen Beigeordneten 
- Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW - 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Verbandsversammlung 05.07.2023 beschließend 

 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-mä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 
Die Vornahme der Wiederwahl von Herrn Dieter Schütz zum hauptamtlichen Beigeordneten des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen gemäß § 8 LWV-Gesetz i.V.m. § 37a Abs. 3 HKO und § 39a 
Abs. 3 HGO wird beschlossen. 
 
 
 
 
Begründung 
 

Die Amtszeit des hauptamtlichen Beigeordneten Herrn Dieter Schütz endet am 31.12.2023. 
Gemäß § 39a Abs. 3 HGO ist eine Wiederwahl frühestens sechs Monate vor Ablauf der Amts-
zeit zulässig und muss spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein. 
Für die Wiederwahl des hauptamtlichen Beigeordneten ist es daher erforderlich, vorher einen 
Beschluss über die Vornahme einer Wiederwahl zu fassen. Die Wiederwahl selbst soll eben-
falls in der Verbandsversammlung am 05.07.2023 erfolgen 
 
 
 
 
 
 
gez.   gez.   gez.   gez. 
Carsten Müller Michael Thiele Dr. Stefan Naas Albrecht Fritz 
Vorsitzender der Vorsitzender der Vorsitzender der Vorsitzender der 
SPD-Fraktion  Fraktion Bündnis FDP-Fraktion  FW-Fraktion 
   90/Die Grünen 

 




